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 Veröffentlicht am 20.05.1999

Norm

ABGB §1330 Abs2 BI

ZPO §182

ZPO §226 IIA2

ZPO §235 D

Rechtssatz

Begehrte der Kläger den ö entlichen Widerruf in einer Tageszeitung der Stadt Salzburg, stellt das konkretisierende

Vorbringen, in welcher namentlich genannten Tageszeitung der Widerruf zu erfolgen hat, keine Klageänderung dar.

Das Erstgericht muß im Rahmen der ihm auferlegten Anleitungsp icht auf eine entsprechende Präzisierung des

Urteilsbegehrens dringen. Ohne entsprechende Erörterung und Au orderung zur Präzisierung darf das Gericht das

Widerrufsbegehren nicht abweisen.
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